Checkliste 1 – vor der Geburt


	Wann?
	Was?
	Erledigt?

	nach Feststellung der Schwangerschaft
	Mitteilung über die Schwangerschaft an die/den Vorgesetzte/n zur Weiterleitung an die Personalabteilung geben (Kopie aus dem Mutterpass über den Tag der voraussichtlichen Entbindung oder kostenlose Bescheinigung des Arztes)
	

	ca. 4 Monate vor Geburt
	Rückkehrgespräch mit der/dem Dienstvorgesetzten zur Planung der Elternzeit 
	 

	7 Wochen vor Geburt
	Bescheinigung für die Krankenkasse vom Frauenarzt über voraussichtlichen Geburtstermin ausstellen lassen
	 

	7 Wochen vor Geburt
	Kopie von der Bescheinigung erstellen und an Bezügeabteilung senden, damit diese den Mutterschaftslohn errechnen kann
	

	7 Wochen vor Geburt
	Vorschuss für Mutterschaftsgeld mit der Bescheinigung bei Krankenkasse beantragen
	 

	7 Wochen vor Geburt
	Anmeldeformular für Familienversicherung des Kindes besorgen bzw. private Krankenversicherung kontaktieren, falls ein Elternteil privat versichert ist.
	

	7 Wochen vor Geburt
	Bei Bedarf Haushaltshilfe für Geschwisterkind(er) bei Krankenkasse beantragen
	 

	vor Geburt
	Bei unverheirateten Eltern ggf. gemeinsames Sorgerecht und Vaterschaftsanerkennung beantragen (kostenlos)
	

	vor Geburt
	Antrag für Elterngeld besorgen 
	

	Geburt
	Geburtsurkunde beim Standesamt beantragen (wird in der Klinik gemacht) Sie erhalten 3fache Ausführung für Versorgungsamt, Krankenkasse und Familienkasse. Sie sollten aber eine zusätzliche Ausfertigung beantragen!!
	 

	bis 3 Monate nach Geburt
	Der Elterngeldantrag muss nicht sofort nach der Geburt des Kindes gestellt werden. Rückwirkende Zahlungen werden jedoch  nur für die letzten drei Monate vor Beginn des Monats geleistet, in dem der Antrag auf Elterngeld eingegangen ist. 
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